
 

 

 
Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung 
21. Juni 2023, 19.30 Uhr, Aula Schulhaus Burggarten 
 

 
 
1. Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15.12.2022 wurde einstimmig genehmigt. 
 

2. Die Jahresrechnung 2022 wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt. 
 
3. Der Bericht der Geschäftsprüfungskommission für das Jahr 2022 wurde von der 

Versammlung zur Kenntnis genommen. 
 
4. Zum Geschäft Aufhebung des GGA-Reglements, Ermächtigung zum Verkauf der 

gemeindeeigenen GGA-Anlagen hat die Versammlung einstimmig wie folgt 
beschlossen: 

 
- Das Reglement über die Gross-Gemeinschafts-Antennenanlage vom 29. August 1975 

wird per 1. Januar 2024 ersatzlos aufgehoben; 
- Der Gemeinderat wird beauftragt und ermächtigt, das Bottminger Kabelnetz im Rahmen 

der eingeholten unabhängigen Marktwertschätzung per 1. Januar 2024 an die InterGGA 
AG zu verkaufen; 

- Die Beteiligung der Gemeinde Bottmingen an der InterGGA AG (§ 47 Abs. 1 Ziffer 13 
Gemeindegesetz) wird aufgehoben. Der Gemeinderat wird beauftragt und ermächtigt, die 
entsprechenden Verträge zu kündigen und die Aktien zum Nennwert an die InterGGA AG 
zu verkaufen. 

 
5. Der Baukredit für die Sanierung der Flachdächer des Burggartenschulhauses über 

CHF 1,27 Mio. inkl. MwSt. wurde einstimmig bewilligt. 
 
 
Es haben 70 Stimmberechtigte an der Versammlung teilgenommen. 
 
 
22. Juni 2023 Gemeindeverwaltung Bottmingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Für eine allfällige Beschwerde wird auf die massgebenden Bestimmungen von §§ 172 ff. des kantonalen Gemeindegesetzes (GG; 
SGS 180) verwiesen: Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann gemäss § 172 Abs. 1 GG innerhalb von 10 Tagen seit 
Beschlussfassung schriftlich und begründet Beschwerde beim Regierungsrat erhoben werden (§ 175 Abs. 1 GG). Wird eine 
Missachtung der Rechte der Stimmberechtigten geltend gemacht (§ 175 Abs. 2 GG), so sind die Fristen gemäss § 175 Abs. 2 GG zu 
beachten. 


